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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

24.09.2002 

Geschäftszahl 

99/16/0310 

Rechtssatz 

Abgesehen von der Urkundenerrichtung muss das Rechtsgeschäft, um eine Gebührenpflicht nach § 15 Abs. 1 
GebG auszulösen, gültig zustande gekommen sein, wobei die Frage des gültigen Zustandekommens 
ausschließlich zivilrechtlich und nicht in wirtschaftlicher Betrachtungsweise zu lösen ist. 


